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Krankenkassenverband begrüsst Anpassungen zur Mutterschafts- und Vaterschaftsentschädigung 
Im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1158 zur Verein-
barkeit von Beruf und Privat-
leben für Eltern und pflegen-
de Angehörige sind gesetzli-
che Anpassungen notwendig. 
Der LKV befürwortet grund-
sätzlich Anpassungen im 
Sinne einer besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie 
sowie der Chancengleichheit. 
Diese Mitteilung bezieht sich 
ausschliesslich auf die neue 
Regelung hinsichtlich Finan-
zierung und Abwicklung der 
Mutterschafts- und Vater-
schaftsentschädigungen. 

In Liechtenstein gehört die 
Taggeldversicherung zu den 
obligatorischen Sozialversiche-
rungen (anders in der Schweiz). 
Sie erbringt Krankengeldleis-

tungen bei ärztlich bescheinig-
ter, krankheitsbedingter Ar-
beitsunfähigkeit. Bisher und 
im Unterschied zur Schweiz 
wurden in Liechtenstein auch 
Mutterschaftsgelder über die 
Taggeldversicherung entrich-
tet. In der ursprünglichen 
Vorlage war dies auch für die 
Vaterschaftsgelder so vorgese-
hen. 

Der LKV setzt sich bereits seit 
Jahren dafür ein, die Mutter-
schaftsleistungen bezie-
hungsweise neu auch die 
Vaterschaftsleistungen aus 
der Taggeldversicherung 
herauszulösen. Erfreulicher-
weise wurden unsere Beden-
ken nach der 1. Lesung ent-
sprechend aufgenommen und 
mit dem neuen Lösungsvor-
schlag umgesetzt, nach wel-

chem diese beiden Bereiche 
in die FAK überführt werden 
sollen. Dies bringt folgende 
Vorteile: 

• Mutter- und Vaterschaft 
werden nicht mehr als 
Krankheit behandelt. 

• Durch anhaltende resp. 
steigende krankheitsbeding-
te Arbeitsausfälle wird die 
Taggeldversicherung zuneh-
mend belastet, was in der 
Konsequenz in einer Prämi-
enerhöhung sichtbar wird. 
Die zuerst angedachte 
zusätzliche Finanzierung der 
Vaterschaftsleistungen oder 
auch die Finanzierung bei 
Verlängerung der Mutter-
schaftszeit im Falle von 
längeren Spitalaufenthalten, 
hätten zu einer weiteren 

Erhöhung der Taggeldprä-
mien geführt. Die Überfüh-
rung der Mutter- und Vater-
schaftsleistungen in die FAK 
wird die Taggeldversiche-
rung bzw. die Prämien 
entsprechend entlasten. 

• Die Regelung von Mutter-
schaftsleistungen über die 
Taggeldversicherung brach-
te bisher vor allem Nachtei-
le bei kleineren Betrieben 
mit sich, da sich eine Mut-
terschaft zum Teil merkbar 
in der Taggeldprämie nie-
dergeschlagen hat, insbe-
sondere bei einem höherem 
Frauenanteil. Mit der ange-
dachten Anpassung kann 
dem Solidaritätsgedanken 
wesentlich besser Rech-
nung getragen werden,  
da das «Risiko» Mutter-

schaft auf alle (Versicherer 
und Unternehmen) verteilt 
wird. 

Der LKV begrüsst es daher 
sehr, dass die Regierung bzw. 
die einberufene Arbeitsgruppe 
in kurzer Zeit unser Anliegen 
mit aufgenommen hat und neu 
auch Mutterschaft und Vater-
schaft über die FAK abwickeln 
will. Dank der guten Zusam-
menarbeit innerhalb der 
Arbeitsgruppe konnte der 
Bericht und Antrag für die 
zweite Lesung zügig und 
konstruktiv im Sinne der Sache 
erarbeitet werden. 

Diese Anpassung mag einer-
seits zu einer Erhöhung des 
FAK-Beitragssatzes führen. 
Andererseits wird dadurch die 
Taggeldprämie entlastet und es 

kommt zu einer solidarischen 
Aufteilung unter den Arbeit-
nehmenden, unabhängig von 
ihrem Arbeitgeber. Dies ist u. a. 
in Anbetracht dessen begrüs-
senswert, dass die Taggeldver-
sicherung seit Jahren ohnehin 
verstärkt durch krankheitsbe-
dingte Arbeitsausfälle belastet 
wird. Die Anpassung bringt 
sowohl für die FAK als auch die 
Krankenversicherungen einige 
administrative und system-
technische Anpassungen mit 
sich. Damit ein sauberer Über-
gang gewährt und ein langfris-
tiger Einsatz der erarbeiteten 
Lösung möglich ist, ist eine 
Umsetzung per 1.1.2026 am 
zielführendsten.  
 
Eine Stellungnahme des  
Liechtensteinischen  
Krankenkassenverbands (LKV)


